
Die Ausführungen zu § 9 FGB behandeln nur die 
eine Seite dieser Regelung, nämlich die Beseitigung 
der Vormachtstellung des Mannes, lassen aber den 
Zusammenhang mit § 2 des Entwurfs und die große 
erzieherische Bedeutung des § 9 außer Betracht7). Die 
Bemerkungen zu § 10 sprechen dem Entwurf das Lob 
aus, daß er das Problem der Namensführung „in sehr 
zufriedenstellender Weise“ geregelt hat, jedoch läßt die 
Begründung eine Unsicherheit in den Ansichten des 
Verfassers vermuten. Er billigt zwar die getrennte 
Namensführung von Mann und Frau, die er allerdings 
nur mit den besonderen Verdiensten eines Ehegatten 
im gesellschaftlichen Leben begründet, sagt aber dann, 
daß es „überhaupt dem Wesen der Familie am besten 
entspricht, wenn alle Mitglieder einen einheitlichen 
Familiennamen besitzen“. Diese Auffassung ist auf 
Grund von veralteten Anschauungen in der Diskussion 
zum Teil gerade gegen den § 10 FGB vorgebracht 
worden. Die Durchführung des Prinzips der Gleich
berechtigung des Entwurfs wird in einem Halbsatz 
(S. 13 oben) abgetan, obwohl die westdeutsche Haltung 
zu dieser Frage besonders kritisiert wird. Hier fehlt 
es also ebenfalls an der Herausarbeitung klarer Grund
sätze.

Das Scheidungsrecht wird nicht wissenschaftlich 
untersucht, sondern im wesentlichen nur der Inhalt 
des § 29 FGB dargestellt und sein Unterschied zur bis
herigen Regelung hervorgehoben. Man vermißt hier ein 
Eingehen auf die Wurzeln des Verschuldensprinzips, 
die vorher (auf S. 7) ganz kurz erwähnt worden sind. 
Über die moralische Seite des Scheidungsproblems wird 
gar nichts gesagt. Es zeigt sich besonders an dieser 
Stelle des Aufsatzes, daß eine derartige allgemeine 
Übersicht eine wissenschaftliche Behandlung unmög
lich macht. Hätte der Verfasser seine „kurze Übersicht 
über w i c h t i g e  Fragen des Eherechts“ — wie er 
seine Ausführungen auf S. 14 selbst bezeichnet — in 
dem geschichtlichen Teil gekürzt, so würde er Raum 
gefunden haben, die Hauptfragen des Entwurfs 
gründlich zu untersuchen und der Überschrift seines 
Aufsatzes gerecht zu werden. Dies geschieht aber 
nicht dadurch, daß der IV. Abschnitt mit einigen all
gemeinen Sätzen über die „entscheidende Bedeutung 
des Entwurfs für die weitere Festigung der demokra
tischen Gesetzlichkeit“ abschließt. Der Aufgabe, diese 
Bedeutung wissenschaftlich überzeugend zu begründen, 
konnte der Verfasser mit dieser summarischen Über
sicht nicht gerecht werden. Das liegt aber auch an der 
fehlenden Begrenzung und genauen Festlegung der 
Themenstellung dieses Aufsatzes im Verhältnis zu den 
nachfolgenden.

2. Der Aufsatz von A r t z t über „Die elterliche Sorge“ 
zeichnet sich dadurch aus, daß hier die rechtliche Stel
lung des Kindes in der Familie und der Eltern zu ein
ander bei der Erziehung des Kindes auf gesellschafts
wissenschaftlicher Grundlage klar und konkret dar
gestellt wird. Dieses gesellschaftliche Verhältnis in der 
Familie wird im einzelnen auf die jeweiligen Produk
tionsverhältnisse zurückgeführt. Die Abhängigkeit der 
Regelung der elterlichen Sorge von der rechtlichen Stel
lung der Eheleute zueinander, also die Auswirkung 
des Grundprinzips der Gleichberechtigung auch in die
ser Hinsicht, wird überzeugend dargestellt. Der kurze 
geschichtliche Rückblick erfüllt den Zweck, nachzu
weisen, daß die Ablösung des Mutterrechts durch das 
Vaterrecht der Erhaltung ünd Stärkung des Privat
eigentums, nämlich der Sicherung der Erbfolge der 
ehelichen Kinder nach dem Vater als Eigentümer der 
Produktionsmittel diente. An wenigen Beispielen aus 
dem römischen Recht, dem Gemeinen Recht und der 
Entstehungsgeschichte und dem Inhalt des BGB wird 
die weitere geschichtliche Entwicklung verfolgt. Sie 
liefert den Hintergrund für die eingehende Darstellung 
des zukunftweisenden, neuen Inhalts des Sorgerechts 
im Entwurf des FGB.

Von besonderer Bedeutung für die weiteren gesetz
geberischen Anbeiten und für die Praxis ist die ein
gehende Erörterung der Aufgaben und Maßnahmen, 
die in §44 ff. des Entwurfs dem Rat des Kreises zu
gewiesen sind. Gerade diesen Ausführungen wäre zu 
wünschen, daß sie einem breiteren Leserkreis, insbe  1

sondere den Mitarbeitern der Abt. Volksbildung, zu
gänglich gemacht würden. Im einzelnen ist zu §44 
Abs. 2 zu bemerken, daß die Anordnungen der Unter
bringung des Kindes in einer geeigneten Familie oder 
einem Heim einerseits und der vollen Entziehung der 
elterlichen Sorge andererseits in ihrer tatsächlichen 
Bedeutung für die Eltern sich wohl doch nicht so sehr 
unterscheiden, wie Artzt es darzulegen versucht. Er 
gibt selbst zu, daß die volle Entziehung der elterlichen 
Sorge immer die anderweitige Unterbringung des 
Kindes zur Folge haben wird, wenn sie gegen beide 
Eltern gerichtet ist, und daß die wesentliche Wirkung 
dieser Maßnahmen in der völligen Herauslösung des 
Kindes aus dem Lebenskreis der Familie zu erblicken 
ist. Umgekehrt wird durch die Unterbringung nach § 44 
Abs. 2 Satz 2 FGB, obwohl in diesem Fall freilich de 
jure die elterliche Sorge bestehen bleibt, doch faktisch 
die Ausübung der Rechte und Pflichten der Eltern aufs 
äußerste beschränkt, sie können — wie Artzt sagt — 
„im Umfang der Unterbringung des Kindes“ nicht aus
geübt werden. Diese Maßnahme kommt also im Er
gebnis doch mindestens einer teilweisen Entziehung 
der elterlichen Sorge gleich. Der von Artzt hervor
gehobene Unterschied ist also derart gering, daß 
immerhin zu erwägen war, ob nicht auch über die 
Unterbringung das Gericht wie im Fall des § 44 Abs. 3 
FGB entscheiden muß.

Wichtig ist der Hinweis, daß eine Vereinbarung der 
getrennt lebenden Eltern nach § 40 Abs. 1 FGB nie
mals einen Verzicht des einen Elternteils auf das 
Sorgerecht enthalten, sondern immer nur die Aus
übung der elterlichen Sorge zeitweilig regeln kann und 
daß eine solche Einigung keine zivilrechtlichen An
sprüche erzeugt (S. 21). Dagegen ist nicht einzusehen, 
warum der Rat des Kreises im Fall des § 40 Abs. 1 
FGB nur die Übertragung der elterlichen Sorge im 
ganzen, nicht aber die Anordnung einzelner Maß
nahmen mit geringerer Wirkung aussprechen können 
soll. Die Fassung des § 40 Abs. 1 FGB rechtfertigt diese 
Ansicht von Artzt nicht; denn wenn die Eltern sich 
nicht einigen, so würden stets die Voraussetzungen 
des § 44 Abs. 1 FGB gegeben, also der Rat des Kreises 
berechtigt sein, alle erforderlichen Anordnungen zu 
treffen. § 40 Abs. 1 stellt nur klar, daß bei Getrennt
leben und Uneinigkeit der Eltern auch die Sorge im 
ganzen dem einen Elternteil übertragen werden kann. 
Mit Recht weist Artzt mehrfach darauf hin, daß die 
Entscheidung über das Sorgerecht grundsätzlich end
gültig ist, daß es insbesondere nicht in Betracht kommt, 
bei einem bestimmten Alter des Kindes die Sorge
reglung wieder zu ändern (S. 21/22).

Zuzustimmen ist der Ansicht, daß die Rechte des 
§ 57 FGB auf Herausgabe des Kindesvermögens und 
Rechnungslegung im Klagewege und nicht im Verwal
tungswege zu verfolgen sind (S. 24).

Ein besonderes Verdienst dieses Aufsatzes ist die 
Zusammenstellung der erschütternden Zahlen über 
die unheilvollen Auswirkungen der kapitalistischen 
Ausbeutung auf die Kinder in körperlicher, geistiger 
und moralischer Hinsicht. Der enge Zusammenhang 
zwischen der imperialistischen Kriegspolitik, der Vor
bereitung des Krieges durch wirtschaftliche, körper
liche und geistige Verelendung der Jugend, der Zer
störung der Gesetzlichkeit und der Verhinderung der 
Gleichberechtigung der Frau sowie der tapfere Kampf 
der fortschrittlichen Frauen in Westdeutschland gegen 
den reaktionären Regierungsentwurf sind eindringlich 
herausgearbeitet. Diese Ausführungen lassen die große 
Bedeutung unseres Entwurfs für dieses wichtige Ge
biet des Kampfes um die demokratische Einheit 
Deutschlands und die Erhaltung des Friedens klar her
vortreten. Auch diesem Teil des Aufsatzes wäre daher 
eine weitere Verbreitung dringend zu wünschen.

3. D r e w s  u n d  K r a u ß  heben im Teil I ihres Auf
satzes über „Das eheliche Güterrecht“ mit gründlicher, 
auf einzelne Bestimmungen eingehender Beweisfüh
rung den kapitalistischen Charakter der Güterstände 
des BGB hervor, in denen die ökonomische Unterord
nung der Frau mehr oder weniger verschleiert zum 
Ausdruck kam. Dabei wird allerdings im Gegensatz
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1) Vgl. hierzu Nathan a. a. O.


